
zusetzen, um die in der Präambel des Vertrages genannten 
Ziele zu verwirklichen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß mehr als ein Drittel der 
Vertragsparteien die VerwabrregienmJll'll um die Einberufung 
einer Konferenz zur PrI1fung einer Anderung ersucht haben, 
durch die der Vertrag in einen Vertrag über ein umfASsendes 
Versuchsverbot umgewandelt würde, 

ferner unter Hinweis darauf, daß im Januar 1991 in New 
York eine Arbeitstagnng der Änderungskonferenz der Ver
tragsstaaten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen
versuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser 
abgehalten wurde, 

_ mit dem erneuten Ausdruck Ihrer Obel7.l!ugung, daß die 
Andenmgskonferenz die Erreichung der in dem Vertrag 
genannten Ziele erleichtern und somit den Vertrag stärken 
wird, 

mit Genugtuung über die von mehreren Kernwaffenstaaten 
verkündeten einseitigen Kernversuchs-Moratorien, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, ihrem Ad-hoc-Ausschuß t1Ir das Verbot von Kernver
suchen ein Mandat zur Aushandluug eines umfassenden 
Versuchsverhots zu erteilen12

, 

unter Hinweis auf ihre Empfehluug, durch entsprechende 
Vorke_hrungen sicherzustellen, daß uuter der Scbirmherrschaft 
der Anderungskonferenz weiter intensive Anstrengungen 
entfaltet werden, bis ein Vertrag über das umfassende Verbot 
von Kernversuchen zustandegekommen ist, sowie ihre 
Aufforderung an alle Parteien, an der Änderungskonferenz 
teilzunehmen uud zu ihrem Erfolg beizutragen, 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß der Änderungs
konferenz13

, wonach der Präsident der Konferenz in Anbe
tracht der Notwendigkeit weiterer Arbeiten zu bestimmten 
Aspekten eines Vertrages über ein umfassendes Versuchsver
bot, insbesondere was die Verifikation der Einhaltung uud 
mögliche Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung betrifft, 
Konsultationen föhren soll mit dem Ziel, in diesen Fragen 
Fortschritte herbeizuflIhren, dnmit die Konferenz zu einem 
geeigneten Zeitpunkt ihre Arbeit wiederaufnehrnen kann, 

sowie mit Genugtuung darUber, daß der Präsident der 
Änderungskonferenz derzeit entsprechende Bemühungen 
unternimmt, 

ferner unter Hinweis auf die abschließende ErkUlrung des 
Präsidenten der Änderungskonferenz auf der am 10. August 
1993 abgehaltenen Sondertngung der Vertragsstaaten14, bei der 
breite Einigung erzielt wurde über 

a) die Fortsetzung der Arbeit der Änderungskonferenz 
und der Abrüstungskonferenz, in gegenseitiger Unterstlltzung 
und Ergänzung, zur HerbeifUhrung eines umfassenden Ver
suchsverbots; 

b) die Abhaltung einer weiteren Sondertagung Anfang 
1994 zur Überprüfung der weiteren Entwicklungen und zur 
Bewertung der Lage hinsichtlich eines umfassenden Versuchs-

12 _ O,OIzIellmt ProtokoII <kr Genertzlversmnm AclllundvlfnJgsUI 
Tagung. Beilage 27 (Al48I27), ZIffer 31 (Z!Il'or 2 .... _ Textes). 
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verbots sowie zur PrI1fung der möglichen Wiederaufnahme der 
Arbeit der Änderungskonferenz im späteren Verlauf des 
Jahres; 

c) die Fötderung der Universa1ität eines umfassenden 
Versuchsverbots dadurch, daß der Präsident der Änderungs
konferenz enge Verbinduugen ZU der Abrüstungskonferenz 
und den tlInf Kernwaffenstaaten wahrt; 

1. stellt mit Befrledlgung fest, daß die AbriIstmtgs
konferenz 1994 die multilateralen Verhandlungen über ein 
universales uud wirksam llbeiprilfbares umfassendes Verbot 
von Kernversuchen eingeleitet bat, das wirbam zur Verhiltung 
der Verbreitung von Kernwaffen uuter allen Aspekten sowie 
zum Prozeß der nuklearen AbrOstung und somit zur Fötdenmg 
des Weltfriedens und der internntionnlen Sicherheit beitragen 
wörde; 

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des Präsidenten der 
Konferenz, nach entspIechenden Konsultationen und im Lichte 
der von der Abrüstungskonferenz durchgefilhrten Arbeit eine 
weitere Sondertagung der Vertragss\aaten des Vertrages llber 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphllre, im 
Weltraum uud uuter Wnsser einzuberufen, wie von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 48/69 vorgesehen, 
um die weiteren Entwicklungen zu i1berprIIfen und die Lage 
hinsichtlich eines umfassenden Versuchsverbots ZU bewerten 
und die mögliche Wiedenmfnabme der Arbeit der Änderungs
konferenz zu prüfen; 

3. empfiehlt, Vorkehrungen zu treffen, um die möglichsl 
vol1stlindige Beteiligung der nichtstaatlichen Organisationen 
an der Änderungskonferenz sicherzustellen; 

4. bringt erneut ihre Obel7.l!ugung:r.umA1lsdruck, daß die 
Kernwaffens!a!!lffll bis zum Abschluß eines Vertrages llber das 
umfassende Verbot von Kernversuchen auf dem Wege llber 
ein einvernehm1iches Moratorium oder einseitige Moratorien 
alle Kernversucbsel!.plosionen aussetzen sollten; 

5. beschließt, den Punkt • Änderung des Vertrages llber 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und uuter Wnsser" in die vor1liufige Thgesordnuug 
ihrer fünfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. D_mber 1994 

4!1no. Vertrag iiber das nmfAS!l!!Jlde Verbot von Kern
versudlen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48170 vom 16. flezember 
1993, in der die gesamte internationale Gemeinschaft emmaIs 
den Beginn von multilateralen Verhandluugen llber einen 
Vertrag llber das umfassende Verbot von Kernversuchen 
unterstiltzt bat, 

erneut erkllJrend, daß ein umfassendes Verbot von Kern
versuchen eines der vorrangigsten Ziele der internntionalen 
Gemeinsehaft auf dem Gebiet der AhrUstung und Nichlver
hreitung ist, 

In der Obel7.l!ugung, daß der wirksamste Weg, eine 
EInstelluug der Kernversuche zu erreichen, der Ahschluß eines 
universalen und internntiona1 und wirksam verlflzierbaren 
Vertrages über das umfassende Verbot von Kernversuchen ist, 
der geeignet ist, alle Staaten zum Beitritt zu bewegen, und der 



in jeder Hinsieht zur Verhütnng der Verbreitong von Kern
waffen, zum Prozeß der nuklearen AbrDstong und somit zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beitragen wird, 

in Bekrifftigung der Überzeugung, daß äußerste Zuri1ckha1-
tung in bezog auf Kernversuche angebracht wäre im Zu
sammenhaug mit der Aushandlung eines Vertrages über das 
umfassende Verbot von Kernversuchen, 

feststellend, daß die Parteien des Vertrages von 1963 über 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter Wasser'" zum Ausdruck gebracht haben, 
sie seien bestrebt, darauf hinzuwirken, daß alle Kernwaffen
versuchsexplosionen fiIr alle Zeiten eingestellt werden, woran 
in der Prilambel zu dem Vertrag von 1968 über die Nichtver
breitnng von Kernwaffen!' erinnert wird, 

mit Genugtuung aber die Ausaibeitnng eines vorlllufigeo 
Thxts im Ad-hoc-Ausschuß der Abrüstungskonferenz fiIr das 
Verbot von Kernversuchen, wie aus dem Bericht der Konfe
renz und dessen Anhang"' hervorgeht, und Kenntnis nehmend 
von dem Beschluß der Konferenz, ihre Arbeit außerhalb der 
kaIendermäßigen Thgungen fortzusetzen, 

1. begrt{ßt die multilaterale Aushandlung eines Vertrages 
über das mnfassende Verbot von Kernversuchen im Ad-hoc
Ausschuß der AbrDstongskonferenz fiIr das Verbot von 
Kernversuchen und die positiven und bedeutsamen Beiträge 
der an diesen Verhandlungen teilnehmenden Staaten zur 
Ausaibeitnng des vorläufigen Thxts; 

2. fordert alle Teilnehmer an der AbrDstongskonferenz 
~ die Arbeit während der Verhandlungsperiode außerhalb 
der kaIendermäßigen Tagungen auf der Grundlage des vor
läufigen Thxts voranzutreiben, damit wesentliche Fortschritte 
erzielt werden; 

3. fordert die Abrftstnngskonferenz ~ nach der 
Wiedereinsetzung des Ad-hoc-Ausschusses zu Beginn ihrer 
Thgung 1995 und der Verlängerung seines Mandats eine neue 
Verhandlungsphase zu beginnen; 

4. bittet nachdrUck/ich alle Thilnchmerstaaten an der 
Abrüstungskonferenz, insbesondere die Kernwaffens1aaten, als 
Aufgabe von hohem Vorrang intensive Verhandlungen zu 
fl1hren und einen universalen und multilateral und wirksam 
verifizierbaren Vertrag über das umfassende Verbot von 

. Kernversuchen zu schließen, der zur nuklearen Abrüstung und 
zur Verhütnng der Verbreitnng von Kernwaffen in allen ihren 
Aspekten beiträgt; 

5. fordert alle Staaten erneut ~ die im Rahmen der 
Abrüstungskonfe gefIIhrten multilateralen Verhandlungen 
Ober einen Vertrag über das umfassende Verbot von Kern
versuchen und deren baldigen Abschluß zu unterstl1tzen; 

6. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
AbrDstongskonferenz fiIr diese Verhandlungen angemessene 
administrative und fachliche Unterstiltzung sowie Konferenz
betreuung erhlllt; 
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7. beschließt, den Punkt "Vertrag über das umfassende 
Verbot von Kernversuchen" in die vorläufige Thgesordnung 
ihrer flinfLigsten Thgung aufzuneboten. 

90. Ple1lflTSilz.ung 
15. Dezember 1994 

49nt. Sdutfl'ung einer kemwaffeufreien Zone In der 
Nahost-Region 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31nl vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember 
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34n7 vom 
11. Dezember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 
vom 9. Dezember 1981. 37n5 vom 9. Dezember 1982, 38/64 
vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984, 
40/82 vom 12. Dezember 1985, 4U48 vom 3. Dezember 1986, 
42/28 vom 30. November 1!187, 43/65 vom 7. Dezember 1988, 
44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 4. Dezember 
1990,46/30 vom 6. Dezember 1991,47/48 vom 9. Dezember 
1992 und 4snl vom 16. Dezember 1993öber die Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region, 

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen zur Schaffung 
einer solchen Zone im Nahen OSlen entsprechend den Ziffern 
60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des Schlußdokuments 
der zehnten Sondertagung der Genemlversammlung!7, 

unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen der 
geminnten Resolutionen, in denen alle direkt Beteiligten 
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnahmen fiIr die Verwirklichung des V0r
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahost-Region in Erwägung zu ziehen und fiIr die Zeit bis zur 
Schaffung einer solchen Zone und während deren Schaffung 
feierlich zu erklliren, daß sie auf der Grundlage der Gegensei
tigkeit darauf verzichten, Kernwaffen und Kemsprengk6rper 
zu erzeugen, zu erwerben oder in irgendeiner anderen Form zu 
besitzen oder Dritten die Stutionierung von Kernwaffen in 
ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer 
gesamten kerntechnischen Anlogen unter die SicherungsmaB
nahmen der Internationalen Atomenergie-Orgsnisation zu
zustimmen sowie ihre Unterstiltzung fiIr die Schaffung einer 
soIchen Zone zu erklären und sulche Erklärungen zur etwaigen 
Behandlung beim Sicherheitsrat zu hinterlegen, 

in lJekrifIIgung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
Kernenergie fiIr friedliche Zwecke zu erwerben und zu 
erschließen, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter 
Maßnahmen in der Frage des Verbots militärischer AngrIffe 
auf kerntechn/sche Aulagen, 

eingedenk des von der Genemlversammlung auf ihrer 
fllnfunddreißign Thgung erzielten Konsenses, wonach die 
Schaffung elner kernwaffenfreien Zone In der Nahost-Region 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlieh 
festigen würde, 

l' Reso'ntfnn S-10fl. 




